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Eingliederungshilfe 

Zahlen, Daten, Fakten – Hintergründe – Folgerungen  

Referat anlässlich der Veranstaltung „CaseManagemen t in der Eingliede-

rungshilfe“ am 20.06.2005 in Kiel 

Im Folgenden werden auf der Grundlage der demographischen Gegebenheiten 
quantitative und qualitative Perspektiven der Eingliederungshilfe für behinderte Per-
sonen für die nächsten Jahre entwickelt. Besonderes Augenmerk wird auf die spezi-
fische Dynamik  gerichtet, die sich aus der veränderten Altersstruktur  der Bevöl-
kerungsgruppe behinderter Menschen ergibt. Es wird vor dem Hintergrund des er-
schütterten deutschen Sozialsystems und der notorischen Armut öffentlicher Haus-
halte die Frage aufgeworfen, ob die derzeitigen Instrumente der Behindertenhilfe, die 
zum großen Teil im Sozialhilferecht verankert sind, in der Lage sind, die Herausfor-
derungen der Zukunft zu bewältigen. 

A. Zahlen, Daten und Fakten zur Eingliederungshilfe  für behinderte Men-
schen 

I. Ausgangslage und genereller Trend 

Die Sozialhilfeträger haben in Deutschland im Jahre 2003 insgesamt 25,6 Mrd. € 
ausgegeben. Die Ausgaben für die Hilfe in besonderen Lebenslagen im Jahre 2003 
stiegen auf 15,7 Mrd. € , Darunter sind insbesondere die Eingliederungshilfen für 
behinderte Menschen  mit 10,9 Mrd. €  von Bedeutung. Diese Hilfen übersteigen 
wiederum (seit 2001) die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt. Diese macht 
sogar nur noch 40 % der gesamten Sozialhilfeausgaben aus. 60 % werden bereits 
heute für andere Hilfen aufgewendet, davon der größte Teil für die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderungen. Seit Inkrafttreten des BSHG im Jahre 1961 
stieg die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ununterbrochen bis zum heu-
tigen Tage an. Dieser Trend wird sich auch künftig fortsetzen. Darin liegt ein bislang 
erheblich unterschätztes Finanzierungsproblem, das im Wesentlichen die Kreise und 
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Städte trifft, und zwar entweder als Umlagezahler (höhere Kommunalverbände) oder 
Finanzierungsbeteiligte (quotales System). 

Diese Entwicklung ließ sich übrigens voraussehen wie ein Blick auf die vom Statisti-
schen Bundesamt herausgegebene Langzeitstatistik zeigt (Anhang 1 A und 1 B so-
wie Anhang 3 A und 3 B). Diesen Tabellen lässt sich entnehmen, dass von den ge-
samten Bruttosozialhilfeausgaben des Jahres 1963 i. H. v. 0,95 Mrd. € lediglich 5 % 
auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen fielen, 0,046 Mrd. € . 10 Jahre 
später hatten sich die Ausgaben für die Eingliederungshilfe annähernd verzehnfacht, 
ihr Anteil stieg auf 14 % (0,42 Mrd. €  von insgesamt 2,9 Mrd. €), im nächsten 10-
Jahres-Zeitraum stieg der Anteil auf 21 % (1,9 Mrd. €  von 9 Mrd. €), im Jahre 1993 
wurde ein Anteil von 23 % erreicht (5,7 Mrd. €  von 25,0 Mrd. €). Aktuell (2003) be-
trägt die Quote der Eingliederungshilfe an den Gesamtausgaben 43 % (10,9 Mrd. € 
von insgesamt 25,6 Mrd. €). Die überproportionale Quotensteigerung des vergange-
nen Jahrzehnts findet ihre Ursache allerdings auch darin, dass die Aufwendungen 
der Hilfe zur Pflege mit Wirksamwerden der Pflegeversicherung in den Jahren 1996 
und 1997 um rund 5 Mrd. €  jährlich gesunken sind und damit die Gewichtungen in-
nerhalb der Gesamtausgaben verschoben werden. 

Die in die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen fließenden Aufwendungen 
verteilen sich auf Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie folgt: 
10,1 Mrd. €  fallen auf Hilfen innerhalb von Einrichtungen . 0,8 Mrd. €  fallen auf 
Hilfen außerhalb von Einrichtungen . 

Die soeben geschilderte dynamische Entwicklung der Eingliederungshilfequote wird 
sich künftig fortsetzen, ebenso wird die absolute Höhe der dafür aufzuwendenden 
Mittel steigen. 

Das ergibt sich aus Folgendem: 

„Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 
als Zusammenschluss der 24 überörtlichen Sozialhilfeträger in Deutschland hat En-
de des Jahres 2002 eine Umfrage durchgeführt zur Entwicklung der Fallzahlen  in 
der Eingliederungshilfe (volljährige Empfänger), und zwar bezogen auf (stationäre 
und ambulante) betreute Wohnformen. Diese Hilfeart stellt bei den dafür zuständigen 
überörtlichen Sozialhilfeträgern die größte Einzelhaushaltsposition in der Eingliede-
rungshilfe dar. 

Von den 24 Trägern konnten 17 komplettes Zahlenmaterial vorlegen. Das 
Zahlenmaterial dieser 17 Träger basiert auf rund 75 % der Einwohnerzahl der 
Bundesrepublik Deutschland (62 von 82 Millionen), so dass es gerechtfertigt ist, die 
Ergebnisse auf den Bund hochzurechnen. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar: 

· Zu Beginn des Jahres 2002 befanden sich rund 162.000 volljährige Personen mit 
Behinderungen in stationärer Betreuung. Bis zum Beginn des Jahres 2007 wird 
sich diese Zahl auf 190.000 Personen erhöht haben, das entspricht einer Steige-
rung um 17 %. 
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· Zum Ende des Jahres 2002 erhielten rund 40.000 Menschen mit Behinderungen 
ambulante Hilfen in betreuten Wohnformen; diese Zahl wird sich bis zum Jahre 
2007 auf 54.000 erhöht haben, das entspricht einer Steigerung um 35 %. 

Die Gesamtfallzahlen (stationär und ambulant zusammen) steigen somit von 
202.000 auf 244.000; dies entspricht einer Steigerung von 21 % innerhalb von 5 Jah-
ren 

Die folgende Tabelle fasst die oben genannten Zahlen noch einmal zusammen und 
zeigt die Dynamik der Entwicklung knapp, aber deutlich. 

Volljährige Empfänger von Wohnhilfen in Form von Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen 

 
Steigerung   

2002 

 

2007 absolut in % 

stationäre Hilfen  
im Wohnheim 

162.000 190.000 + 28.000 + 17 

ambulante Hilfen 
im betreuten Wohnen 

40.000 54.000 + 14.000 + 35 

gesamt 202.000 244.000 + 42.000 + 21 

Die Entwicklungszahlen 2007 beruhen nicht auf Schätzungen , sondern auf der 
Hochrechnung der realen Basis  heute lebender behinderter Kinder und Jugendli-
cher. Die entsprechenden Daten finden sich im Wesentlichen in Frühförderstellen, 
heilpädagogischen Tageseinrichtungen für Kinder und Sonderschulen. 

Aus alle dem folgt, dass auch bei unveränderten sonstigen Rahmenbedingungen, 
insbesondere bei unveränderten personellen und baulichen Standards der Hilfen für 
Menschen mit Behinderungen und auch ohne Berücksichtigung von Tarifsteigerun-
gen bis zum Jahre 2007, ein nicht abwendbarer Anstieg des Aufwandes in den 
Wohnhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe auf die Sozialhilfeträger zukommt. 
Wegen der Altersstruktur des betroffenen Personenkreises wird diese Entwicklung 
sich auch nach 2007 noch längere Zeit fortsetzen.“ (Nachrichtendienst des Deut-
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt, April 2003, S. 122). 

Zur Entwicklung der Werkstattzugänge und –bestände vgl. Anhang 2. 

II. Nicht nur die Zahl der behinderten Menschen steigt kontinuierlich an, auch der 
Hilfebedarf  ändert sich. Erst in den letzten Jahren geriet die Thematik „Behin-
derte Menschen im Alter“ in den Blickpunkt der Fachöffentlichkeit. 

Wegen der besonderen demographischen Struktur dieser Bevölkerungsgruppe 
ging es zunächst – in den 50er und 60er Jahren – in erster Linie um die Reali-
sierung von Versorgungsmöglichkeiten für behinderte Kinder und Jugendliche. 
In den beiden folgenden Jahrzehnten entstand die heute vorfindbare Infrastruk-
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tur der Werkstätten und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen. Seit et-
wa Mitte der 90er Jahre kommen die ersten Gruppen älterer behinderter Men-
schen auf die Behindertenhilfe zu. 

Dazu folgende Tabellen: 

 

Altersstruktur in den Werkstätten 
für behinderte Menschen  
 

 
 

Altersgruppe 

 
 
 

WfbM 
% 
 

 
Erwerbs- 

bevölkerung 
% 

 
unter 30 

 
20,8 

 
22,4 

 
30 – 40 

 
38,9 

 
29,0 

 
40 – 50 

 
25,6 

 
25,1 

 
50 – 60 

 
11,2 

 
19,2 

 
über 60 

 
3,5 

 
4,3 

 
 

Verrentungsdynamik ist  
30 – 35 Jahre zeitverzögert 
gegenüber der allgemeinen 
Erwerbsbevölkerung 

 
(Quelle: Landschaftsverband Westfalen Lippe (Hrsg.), Menschen 
mit Behinderungen im Alter, Münster 2000) 
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Derzeit maximal 5.000 
bereits berentete  
ehemalige  
WfbM-Mitarbeiter/innen 
(bundesweite Expertenschätzung) 

 

 

» 3 % der  
220.000 WfbM-Beschäftigten  
sind über 60. 
 

 

6.000 bis 7.000 Rent-
ner/innen kommen in 
den nächsten Jahren. 
(Quelle: Bestands- und Bedarfserhebung Werkstät-
ten für behinderte Menschen, im Auftrag des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung, er-
stellt von con_sens Hamburg, 2003)
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Altersstruktur in den stationären  
Wohneinrichtungen für behinderte Menschen  
 
 

Altersgruppe 

 
stat. 

Wohnheim  
% 
 

 
Allgemein- 

Bevölkerung 
% 

 
unter 30 

 
16,4 

 
   14,1 

 
30 – 50 

 
51,7 

 
   30,9 

 
50 – 60 

 
14,7 

 
   11,5 

 
über 60 

 
12,9 

 
   23,1 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Quelle: Landschaftsverband Westfalen Lippe (Hrsg.), Menschen mit Behinderungen im 
Alter, Münster 2000)

 
2012 1/3 der Heimbewohner/ 

 innen über 60 Jahre 
    (einschl. Komplexeinrichtungen) 
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Neurentner/innen 

(aus WfbM) 

 
 2003 852 
 2004 1.034 
 2005 1.319 
 2006 1.325 
 2007 1.437 
 2008 1.526 
 2009 1.571 
 2010 1.398 
 2011 1.663 
 2012 1.969 
 2013 2.355   = » 16.500  
 2014 2.685 
 2015 3.238 
 2016 3.202 
 
(Quelle: Bestands- und Bedarfserhebung Werkstätten für behinderte Menschen,  
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, erstellt von con_sens 
Hamburg, 2003 



 Seite 8 von 23 

III. Ursachen für die steigenden Fallzahlen und Kos ten 

„Dass wir es trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung mit steigenden Fallzahlen 
zu tun haben, hängt mit der Altersstruktur  der hier in Rede stehenden Gruppe von 
Menschen mit Behinderungen zusammen. Sie unterscheidet  sich wesentlich von 
der Altersstruktur der Gesamtbevölkerung, denn die betroffenen Personen sind im 
Schnitt jünger als nichtbehinderte Personen. So ist etwa der Anteil der über 
55jährigen nur halb so groß wie in der übrigen Bevölkerung (20 % gegenüber 40 %). 
Das Durchschnittsalter der heutigen behinderten Heimbewohner liegt bei rund 40 
Jahren. 

Bedingt durch dieses niedrige Durchschnittsalter  verlassen in den folgenden Jah-
ren weit weniger Menschen das Wohnheim für Menschen mit Behinderungen, als 
neue junge Behinderte dazu kommen. Eine Steigerung der Fallzahlen ist also so 
lange unvermeidlich, bis „Zugänge und „Abgänge“ sich ausgleichen. 

Folgende Faktoren verstärken dieses ungleiche Verhältnis zwischen Zu- und Ab-
gängen noch: 

Bei Menschen mit Behinderungen steigt ebenso wie in der sonstigen Bevölkerung 
die allgemeine Lebenserwartung , z.B. durch eine bessere Gesundheitsvorsorge, 
Ernährung und Hygiene. Dem medizinischen Fortschritt  haben wir es zu verdan-
ken, dass Menschen mit bestimmten Behinderungsbildern, die früher in jungen Jah-
ren an Infektionen oder etwa Herzerkrankungen verstorben wären, heute älter wer-
den. Auch schwerstmehrfach behinderte Personen haben heute ähnliche Lebenser-
wartungen wie alle anderen Menschen auch. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das durchschnittliche Eintrittsalter  von 
Personen mit Behinderungen in stationäre oder ambulante betreute Wohnformen der 
Eingliederungshilfe tendenziell sinkt . Hierin zeigt sich ein Wandel bei den gesell-
schaftlichen Bedingungen und Einstellungen, der eine frühe Lösung aus dem Eltern-
haus mit dem Ziele einer möglichst weitgehenden Verselbständigung zur Folge hat. 
Frühere Elterngenerationen behielten ihr behindertes Kind häufig bis ins höhere Le-
bensalter zu Hause, so dass der Wechsel in das Wohnheim oft erst jenseits der 40 
erfolgte. 

In den letzten Jahren ist in der Eingliederungshilfe auch eine neue Entwicklung zu 
beobachten: Die Anzahl der Hilfeempfänger mit seelischen Behinderungen  nimmt 
stetig zu. Es handelt sich dabei sowohl um Zunahmen beim Personenkreis mit 
Suchterkrankungen als auch beim Personenkreis mit psychischen Erkrankungen wie 
Neurosen, Persönlichkeitsstörungen und Psychosen. Häufig liegt eine Kombination 
aus beiden Erkrankungen vor. Die Ursachen hierfür dürften beispielsweise darin lie-
gen, dass die ambulanten Angebote für diesen Personenkreis nicht ausreichend 
vorhanden sind, die Krankenkassen immer weniger für die Kosten der Soziotherapie 
aufkommen, die Krankenhausaufenthalte häufig verkürzt werden, in veränderten 
familiären Strukturen und nicht zuletzt in der Arbeitslosigkeit. 
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Es gibt außerdem deutliche Hinweise dafür, dass bei den unter 30jährigen Men-
schen mit Behinderungen der Anteil der schwer und mehrfach Behinderten  zuge-
nommen hat. Folge des Anstiegs der Zahl der schwermehrfach behinderten jungen 
Menschen sind frühere Eintritte in teure stationäre Wohnformen und – im Verhältnis 
zu geistig behinderten Menschen mit z.B. Down-Syndrom – aufwändigere Hilfebe-
darfe. 

All diese Faktoren begründen in den kommenden Jahren einen unaufhaltsamen und 
auch kaum beeinflussbaren Fallzahlanstieg.“ (Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt, April 2003, S. 123). 

IV. Aus den Daten lassen sich folgende Fragen, aber  auch Thesen ableiten: 

1. Offene Fragen 

- Wie ist den steigenden Fallzahlen  zu begegnen? Wie weit sind sie be-
einflussbar? 

- Welche Bedürfnisse  stehen bei älteren Menschen mit Behinderungen 
im Vordergrund? 

- Wie sind die Hilfen rechtlich  einzuordnen (Eingliederungshilfe/Hilfe zur 
Pflege)? 

- Wie viele alte Menschen  mit Behinderungen werden in welchen Zeit-
räumen auf die Behindertenhilfe zukommen? 

- Inwieweit ist das bestehende Hilfesystem in der Lage, diesen Bedarf  zu 
befriedigen und welche Weiterentwicklungen  sind erforderlich? 

- Welche Konsequenzen  ergeben sich für die längerfristige Planung be-
darfsdeckender Versorgungsstrukturen  in der Behindertenhilfe? 

Im Folgenden wird versucht, auf diese Fragen erste Antworten zu geben. 

2. Thesen 

a) Die WfbM-Beschäftigten  sind zum größten Teil unter 40 Jahre alt 
(60 %). Der Altersschwerpunkt  liegt bei den 30 bis 40jährigen Be-
schäftigten. Das heißt, die größte Gruppe der behinderten Menschen 
wird in 25 bis 35 Jahren das Alter von 65 Jahren erreicht haben. Bis da-
hin wird sich die Anzahl der aus der WfbM ausgeschiedenen Personen 
kontinuierlich erhöhen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das tat-
sächliche Alter, in dem behinderte Menschen aus der WfbM ausschei-
den, in vielen Fällen unter der 65-Jahres- Grenze liegt. 
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b) Aufgrund des bislang relativ geringen Anteils von über 60Jährigen 
(3,5 %) wird die Aufgabe der Versorgung von WfbM-Rentnern  in ca. 3 
bis 5 Jahren massiver auftreten. Je älter die Beschäftigen der WfbM 
werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig eine 
Unterbringung in einem Wohnheim erforderlich wird. In Anbetracht des-
sen, dass derzeit 60 % der WfbM-Beschäftigten selbständig bzw. in der 
Familie leben und der Altersschwerpunkt insgesamt derzeit bei 30 bis 40 
Jahren liegt, ist hier mittel- bis längerfristig von einem wesentlichen zu-
sätzlichen Bedarf an Wohnheimplätzen auszugehen. Dies gilt auch bei 
forciertem Ausbau des ambulant betreuten Wohnens. 

c) 2.000 WfbM-Beschäftigte zwischen 60 und 65 Jahren leben nicht in ei-
nem Wohnheim . Die Altersverteilung deutet darauf hin, dass sich diese 
Zahl in den nächsten Jahren noch erhöhen wird. Zu überlegen ist, wel-
che Maßnahmen außer einer eventuellen Weiterbeschäftigung in der 
WfbM erforderlich sind, um eine stationäre Aufnahme zu vermeiden. 

d) Das durchschnittliche Alter  in den großen Wohnheimen  mit interner 
Tagesstruktur (Komplexeinrichtungen) ist höher als in den Wohnstätten 
und den WfbM. In diesen Wohnheimen gibt es bereits einen nicht uner-
heblichen Anteil von über 65jährigen Bewohnern. Diese Einrichtungen 
dürften über die notwendige Infrastruktur und über entsprechende Erfah-
rungen bei der Betreuung älterer Bewohner verfügen. 

e) In den Wohnstätten leben bislang 5.000 Menschen, die älter als 65 
Jahre  alt sind. Die Altersstruktur zeigt, dass in den nächsten Jahren 
größere Gruppen von Menschen mit Behinderungen in dieses Alter hi-
neinwachsen werden. 

f) Insbesondere die kleinen neueren Wohnstätten  werden in größerem 
Umfang voraussichtlich erst in etlichen Jahren mit dem Problem der 
Eingliederungshilfe für berentete WfbM-Beschäftigte konfrontiert wer-
den. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass in Einzelfällen 
auch schon jetzt immer wieder Bewohner aus der WfbM ausscheiden, 
zumal bereits nach 20 Jahren WfbM-Beschäftigung ein Anspruch auf 
Erwerbsunfähigkeitsrente besteht. Bei kleineren Wohnstätten können 
insbesondere solche Einzelfälle zu erheblichen personellen und struktu-
rellen Problemen führen. 
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B. Versorgungsstrukturelle Konsequenzen 

I. Wohneinrichtungen für behinderte Menschen 

1. Grundsatz 

Der wichtigste bei der Planung der Versorgungsstruktur zu beachtende 
Grundsatz ist, dass behinderte Menschen in Wohnheimen auch im Alter die 
Möglichkeit haben sollten, in ihrem gewohnten Umfeld  zu bleiben. Im Wi-
derspruch hierzu stünde eine generelle Verlegung in Altenheime, Komplex-
einrichtungen (Anstalten) oder eigens zu dem Zweck der Betreuung älterer 
behinderter Menschen konzipierter „Sonderalteneinrichtungen “. Zielrich-
tung der Betreuung ist, ältere Menschen wegen des Wegfalls der WfbM-
Tätigkeit stärker als bislang in das bestehende Wohnumfeld zu integrieren, 
die vorhandenen Fähigkeiten zu fördern und ein größtmögliches Maß an 
Selbständigkeit zu erreichen bzw. zu erhalten. 

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis erforderlich, dass auch schwers-
te Pflegebedürftigkeit  oder hohes Alter Leistungen der Eingliederungshilfe 
im Einzelfall grundsätzlich nicht ausschließen. Ob Hilfe zur Pflege oder Ein-
gliederungshilfe  oder beides zu gewähren ist, richtet sich nach dem im 
Einzelfall festgestellten altersunabhängigen Hilfebedarf . Insofern gilt der 
Satz, dass es keine jahrgangsmäßig zu bestimmende Altersgrenze gibt, mit 
deren Erreichen die Eingliederungshilfeleistungen dauerhaft einzustellen 
seien. Umgekehrt gilt aber auch, dass nicht ohne Weiteres und in jedem 
Einzelfall dauerhaft Eingliederungshilfeleistungen bis ans Lebensende zu 
erbringen sind. 

2. Allgemeine Anforderungen 

Anpassungs- oder Veränderungsbedarf entsteht vorwiegend bei Wohnstät-
ten für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen, die sich in 
den meisten Fällen noch nicht oder nicht bedarfsgerecht auf die Betreuung 
älterer Bewohner eingerichtet haben. In den anderen Einrichtungen liegen 
entweder die entsprechenden strukturellen Notwendigkeiten bereits vor oder 
es handelt sich nur um einzelne Einrichtungen, für die – sofern die hier vor-
gestellten Alternativen nicht anwendbar sind – gesonderte Lösungen gefun-
den werden müssen. Insofern beziehen sich die nachfolgenden Ausführun-
gen in erster Linie auf den Einrichtungstyp „Wohnstätten für Menschen mit 
geistigen Behinderungen“. 

Struktureller Veränderungsbedarf  besteht vor allem im Hinblick auf die 
Betreuung der älteren Bewohner am Tage und auf die räumliche und sachli-
che Ausstattung der Wohnstätten. Die Universität Tübingen hat im Jahre 
1996 bei einer stichprobenhaften Befragung von 217 auf das ganze Bun-
desgebiet verteilten Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Fol-
gendes  festgestellt (vgl. Wacker et al. 1998, S. 172): rd. 50 % aller Einrich-
tungen sahen im Hinblick auf die Betreuung älter werdender Menschen mit 
Behinderungen einen strukturellen oder konzeptionellen Veränderungsbe-
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darf (Schaffung eines differenzierten Wohnangebotes, Bildung von speziel-
len Gruppen für Ältere, Schaffung eines Freizeit- und Beschäftigungsange-
botes für Ältere). rd. 30 % hielten personelle Veränderungen im Sinne von 
Mehrpersonal oder einer erweiterten Qualifizierung des vorhandenen Per-
sonals für erforderlich. Einen baulichen Veränderungsbedarf (Rollstuhl- und 
Pflegegerechtigkeit der Räume) sahen annähernd 20 % der befragten Ein-
richtungen und zusätzliche technische Hilfsmittel (Geh- oder Hebehilfen, 
Badewannenlifter) hielten 2,2 % für notwendig. 

3. Tagesstrukturierende Maßnahmen 

Zum allgemeinen Leistungsangebot des Wohnens gehören regelmäßige, 
den Tag gestaltende Angebote. Hierbei handelt es sich z.B. um Maßnah-
men und Betreuungsangebote zur Förderung der lebenspraktischen 
Kompetenzen  im persönlichen Bereich sowie der sozialen Kontakte  und 
Kompetenzen im Sinne einer möglichst weitgehenden Teilnahme am Leben 
in der Gemeinschaft. Weiterhin gehören alle Maßnahmen und Betreuungs-
angebote zur Förderung der lebenspraktischen Kompetenzen im persönli-
chen Bereich sowie der sozialen Kontakte und Kompetenzen im Sinne einer 
möglichst weitgehenden Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Weiter-
hin gehören alle Maßnahmen und Betreuungsangebote zur Vorbereitung, 
Gestaltung und Durchführung von Freizeitaktivitäten zum Wohnen. Für eine 
bestimmte Gruppe älterer Menschen wird diese Art der Tagesgestaltung 
ausreichend sein. Allerdings wird der in den Wohnstätten gegebene Perso-
nalschlüssel, der unter der Voraussetzung einer Beschäftigung der Bewoh-
ner in der WfbM festgelegt wurde, nicht in allen Fällen ausreichen, um eine 
regelmäßige Betreuung über den ganzen Tag zu gewährleisten. 

Je nach den Bedürfnissen der Bewohner können verstärkt offene, mehr auf 
Unterhaltung, Entspannung und Kreativität ausgerichtete Angebote sinnvoll 
sein. Spezielle Neigungen älterer Bewohner oder besondere Förderbedarfe 
auch im Bereich der Erwachsenenbildung können in speziellen Gruppenan-
geboten, die wahlweise in Anspruch genommen werden können, aufgegrif-
fen werden. 
Andere Bewohner benötigen demgegenüber mehr Verbindlichkeit und stär-
ker leistungsorientierte Beschäftigungen. Dazu gehören beispielsweise Gar-
tenarbeit sowie hauswirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten. Die 
meisten Menschen im Alter benötigen beide Angebotsformen, jedoch in un-
terschiedlicher Ausprägung. 
Im Freizeitbereich bietet es sich in vielen Fällen an, die Aktivitäten in alters-
gemischten Gruppen durchzuführen. 

4. Tagesgestaltung und Tagesstrukturierung in der Wohnstätte 

Die bewohnerfreundlichste Lösung besteht darin, dass die Wohnstätte  die 
Betreuung ihrer berenteten Bewohner am Tage selbst durchführt. Dadurch 
entstehen keine Fahrzeiten und die Bewohner können sich je nach Bedarf 
an den Aktivitäten der Tagesgestaltung beteiligen. Dies setzt zunächst aus-
reichende Räumlichkeiten voraus. Neue Wohnstätten verfügen zumeist über 
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ausreichend Gruppen- oder Therapieräume, um eine Tagesgestaltung si-
cherstellen zu können. Für ältere, weniger gut ausgestattete Wohnstätten 
sind soweit wirtschaftlich vertretbar entsprechende Um- oder Anbaumaß-
nahmen erforderlich. Möglicherweise können auch durch die Auslagerung 
von Plätzen und Wohngruppen frei Kapazitäten für besondere Aktivitäten im 
Rahmen der Tagesgestaltung gewonnen werden. Generell wird bei neuen 
Einrichtungen zusätzlich zu den maximal 40 m2 Gesamtfläche ein Raumbe-
darf von bis zu 8 m2 pro Person für Maßnahmen der Tagesstrukturierung 
anerkannt. 
In den Fällen, in denen über die Tagesgestaltung hinaus ein regelmäßiger 
Förderbedarf in erheblichem zeitlichen Umfang besteht – um beispielsweise 
Zustandsverschlechterungen vorzubeugen – oder auch externe Besucher 
eingebunden sind, ist ein zusätzlicher Raumbedarf anzunehmen. In dem 
Fall sind weitergehende Anforderungen an die Räumlichkeiten zu stellen 
wie beispielsweise eigene Toiletten, Ruheräume und eine eigene Küche. 
Hier ist kurz- bis mittelfristig ein Raumkonzept zu entwickeln. 

Die 2. Voraussetzung ist die Bereitstellung von entsprechendem Personal. 
Das Wohnen für behinderte Menschen schließt bereits gewisse Betreu-
ungsanteile am Tage ein. Je nach Größe der Wohnstätte, Anzahl der beren-
teten Bewohner, Betreuungsbedarf der Bewohner und dem bislang finan-
zierten Personalschlüssel  – die Anteile, die z.B. für eine Tagesbetreuung 
bei Krankheit berücksichtigt wurden, sind durchaus unterschiedlich – muss 
das Personal entsprechend aufgestockt werden. Problematisch stellt sich 
diese Lösung vor allem bei kleineren Wohnstätten dar, wenn erst ein oder 
zwei Bewohner für die Tagesstruktur in Frage kommen. In dem Fall kann 
mit dem Personalschlüssel die notwendige Anwesenheit des Betreuungs-
personals nicht sichergestellt werden. Dies kann erst bei einer Bewohner-
zahl von 4 bis 5 angenommen werden. In diesem Fall müssen bedarfsge-
rechte Übergangslösungen gefunden werden. 

5. Tagesstrukturen im Wohnstättenverbund 

Dies bedeutet, dass eine geeignete Wohnstätte eine Tagesstruktur reali-
siert, die von Bewohnern anderer Wohnstätten mit genutzt werden kann. 
Durch die gemeinsame Nutzung  des Angebotes entsteht der Vorteil, dass 
die Tagesstruktur besser differenziert werden kann. Allerdings birgt die Lö-
sung auch wesentliche Nachteile: 
Erstens fallen für die Bewohner Fahrzeiten mit entsprechenden Kosten an. 
Zweitens ist je nach Entfernung der Tagesstruktur eine flexible Nutzung ü-
ber den Tag verteilt nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Weiterhin 
können die bei älteren Menschen vorkommenden höheren Fehlzeiten zu ei-
ner verstärkten Belastung der Wohnstätte, die häufiger eine Betreuung am 
Tage gewährleisten muss, führen. Zudem entspricht eine regelmäßige Ta-
gesbetreuung außerhalb der eigenen Wohnung nicht dem Grundsatz der 
Normalität. Nicht zu unterschätzen sind auch die Kooperationsprobleme, die 
entstehen können, wenn die betroffenen Wohnstätten eine unterschiedliche 
Trägerschaft haben. 
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Zusammengefasst bietet sich die Realisierung einer Tagesstruktur im 
Wohnstättenverbund unter folgenden Voraussetzungen an: 

a) Leistungsvermögen und Belastbarkeit der betroffenen älteren Bewohner 
sowie ein nur geringer Pflegebedarf geben Anlass zu der Annahme, 
dass sie auch noch längerfristig in der Lage sind, das Angebot in An-
spruch zu nehmen. 

b) Die Tagesstruktur ist von allen Wohnstätten aus gut erreichbar, so dass 
Fahrtkosten und Fahrzeiten vertretbar bleiben. 

c) Eine verbindliche Kooperationsvereinbarung zwischen den Trägern be-
steht und 

d) die anfallenden Investitions- und Betriebskosten sind den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit entsprechend vertretbar. 

II. Werkstätten für behinderte Menschen 

1. Arbeitsbedingungen für ältere Beschäftigte 

· Die Leistungsanforderungen  und die Ausstattung des Arbeitsplatzes 
(z.B. mit technischen Hilfen oder durch eine besonders ruhige Gestal-
tung) müssen dem individuellen Leistungsvermögen angepasst sein. 

· Dem größeren Ruhebedürfnis  ist durch das Angebot von Pausen- oder 
Ruheräumen Rechnung zu tragen. Somit ist die tatsächliche Arbeitszeit 
nicht gleichzusetzen mit der Anwesenheitszeit. 

· Es sollten besondere Gruppenangebote , wie zum Beispiel Entspan-
nung, Vorbereitung auf den Ruhestand und kreative Angebote für ältere 
Beschäftigte bereitgehalten werden. Die Angebote sind ggf. mit den 
Wohneinrichtungen abzustimmen. 

· Zielrichtung sollte sein, ältere Beschäftigte in die bestehenden Gruppen 
zu integrieren , so dass die sozialen Bezüge zu Kollegen aufrechterhal-
ten werden können. Sofern dies dem Wunsch und den Bedürfnissen der 
Beschäftigten entspricht und den Arbeitsablauf harmonisiert, sollte aber 
auch die Möglichkeit bestehen, ältere Beschäftigte in eigenen kleinen 
Arbeitsgruppen zusammenzufassen. Dieses könnte z.B. sinnvoll sein, 
wenn aufgrund besonderer Lärm- oder Stressempfindlichkeit eine Wei-
terbeschäftigung am bestehenden Arbeitsplatz schwierig ist. 

2. Eigene Tagesstruktur für WfbM-Rentner als alternatives Angebot der WfbM 

Grundsätzlich sollte die Tagesstruktur oder Tagesbetreuung für ältere be-
hinderte Menschen nicht der WfbM  angegliedert sein. Dieses entspräche 
weder dem Versorgungsgrundsatz der Normalisierung noch dem Auftrag 
der WfbM. Zudem ist die Tagesbetreuung fester Bestandteil der Leistungs-
typen Wohnen. Da es aber darum geht, individuelle, auf die Situation des 
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Einzelfalls abgestimmte Lösungen zu entwickeln, könnte unter bestimmten 
engen Voraussetzungen auch diese Möglichkeit sinnvoll sein. Die Schaffung 
einer eigenen Tagesstruktur bzw. –betreuung für ältere behinderte Men-
schen „unter dem Dach der WfbM“, d.h. durch Nutzung von Räumlichkeiten 
in oder an einer WfbM, könnte dann eine vertretbare Lösung darstellen, 
wenn: 

a) die WfbM einen Teil ihrer Plätze nicht mehr belegen kann (z.B. 
einrichtungseigene WfbM einer Komplexeinrichtung) oder über 
geeignete Räumlichkeiten verfügt, die auch für zukünftige Bedarfe nicht 
benötigt werden, 

b) eine vollständige organisatorische Trennung der Räumlichkeiten mög-
lich ist, 

c) die Entfernung zur Wohnstätte für die Betroffenen zumutbar ist und sich 
keine unvertretbar hohen zusätzlichen Fahrtkosten ergeben (z.B. durch 
Teilzeit), 

d) der Träger der WfbM in der Regel auch Träger der Wohnstätte(n) ist, 

e) alternative Lösungen (noch) nicht oder nur mit wesentlich höherem Auf-
wand zu realisieren sind. 

C. Anforderungen an die Kostenträger 

I. Hinsichtlich einer kritischen Betrachtung im Bereich der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen werden die überörtlichen Sozialhilfeträger ge-
meinsam mit den Kommunen zwei zentrale Zukunftsaufgaben bewältigen müs-
sen, die gleichberechtigt miteinander in Einklang zu bringen sind: 

1. Förderung der Eigenverantwortung  von Menschen mit Behinderungen 
durch an Selbständigkeit, Selbsthilfe und Selbstbestimmung orientierter Ein-
gliederungshilfe 

2. Dämpfung des unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen unabweisba-
ren und auch unaufhaltsamen erheblichen Kostenanstiegs durch Verände-
rung der derzeitigen Versorgungsstrukturen in der Eingliederungshilfe, und 
zwar durch 

a) Ausbau des ambulant betreuten Wohnens  einschließlich der 
Familienpflege 

b) Differenzierung der Wohnformen 

c) Aufgabe der  überkommenen strikten Dreiteilung  von ambulanten, teil-
stationären und stationären Hilfen 

d) einheitliche und zusammenhängende Unterstützung  von behinder-
ten Menschen durch Leistungen aus einer Hand 
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e) Forcierte Umstellung auf persönliches Budget   

f) Entwicklung von Verfahren, mit deren Hilfe die Zielerreichung erleichtert 
wird (insbesondere individuelle Hilfeplangestaltung , fortlaufende Hilfe-
bedarfsfeststellung ). 

II. Die Behindertenhilfe insgesamt benötigt alsbald eine neue Finanzierungs-
grundlage , die insbesondere die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
aus der Sozialhilfe herauslöst. Dies kann geschehen durch ein Leistungsge-
setz, dies kann geschehen durch Einräumung persönlicher Beträge (persönli-
ches Budget), dies kann aber auch geschehen durch eine staatliche Grund-
rente  für behinderte Personen in Anlehnung an das Bundesversorgungsgesetz 
(Bundesteilhabegeld). 

Welchen dieser Wege man auch beschreitet, in jedem Fall ist eine angemes-
sene Bundesbeteiligung an der Finanzierung vorzusehen. Die Länder und Ge-
meinden können dieses gesamtgesellschaftliche Problem insbesondere ange-
sichts der Dynamik von Fallzahlen und Demographie nicht länger aus Eigenmit-
teln lösen (Parallele: Altenpflege). 

III. Zugleich sind alle Beteiligten aufgerufen, das öffentliche Bewusstsein dafür zu 
stärken oder in mancherlei Hinsicht sogar erst herzustellen, dass die Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen eine gesamtges ellschaftliche Auf-
gabe ist, deren Umfang allein in quantitativer Hinsicht in den nächsten ein bis 
zwei Jahrzehnten kontinuierlich zunehmen wird. Es darf nicht der Eindruck er-
weckt werden, als ob die Eingliederungshilfe in den Wohnstätten und Werkstät-
ten und anderswo gleichsam in almosenhafter Weise aus Spenden, Kirchen-
steuermitteln oder sonstigen Einnahmen („Klingelbeutel“) finanziert würde oder 
werden könnte. Hierzu ist absolute Transparenz und permanente Öffentlich-
keitsarbeit zwingend erforderlich. Diese darf sich nicht in ein- oder zweimaligen 
Aktionen erschöpfen, das Bewusstsein für die Problematik muss immer wieder 
geweckt und aufrecht erhalten werden.  

Die gesamte Gesellschaft muss wissen, 

· was in der Behindertenhilfe geschieht, 

· dass dies mit erheblichem öffentlich zu finanzierendem und unabweisbar 
steigendem Aufwand geschieht und 

· dass dies im sozialen Rechtsstaat , wie ihn Art. 20 III GG für die Bundesre-
publik konstituiert, eine unter allen denkbaren Bedingungen unverzichtbare 
Aufgabe ist.  

Bei Vernachlässigung auch nur einer dieser Punkte gerät die Behindertenhilfe 
in Gefahr. 
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Anhänge 

 

Anhang 1 A – Ausgaben für Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Anhang 1 B – Diagramm „Sozialhilfe Bruttoausgaben der Hilfe in besonderen 
Lebenslagen Deutschland 1) 

Anhang 2 –  Bestands- und Bedarfserhebung Werkstätten für behinderte 
Menschen 

Anhang 3 A – Ausgaben der Sozialhilfe in EUR 

Anhang 3 B – Empfänger/-innen von Hilfe in besonderen Lebenslagen im Lau-
fe des Berichtsjahres nach ausgewählten Hilfearten 
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